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 26. Mai 2026 

Änderung des Sozialgesetzes (SG) und des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB); Aufsicht und Rahmenbedingungen in der 
Sozialhilfe sowie im Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Finanzierung der 
Abklärungen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat am 19. Mai 2026 den Vernehmlassungsentwurf betreffend die Änderung 
des Sozialgesetzes (SG) und des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (EG ZGB); Aufsicht und Rahmenbedingungen in der Sozialhilfe sowie im 
Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Finanzierung der Abklärungen im Bereich des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes beraten, beschlossen und das Departement des Innern beauftragt, darüber 
ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Wir laden Sie freundlich ein, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsunterlagen 
sind auf dem Internet unter www.so.ch/regierung/vernehmlassungen abrufbar oder können 
unter Telefon 032 627 93 61 bestellt werden. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Andreas Frey, Leiter Fachbereich Sozialhilfe, Amt für 
Gesellschaft und Soziales, telefonisch unter 032 627 22 31 oder per Mail andreas.frey@ddi.so.ch, 
gerne zur Verfügung. 

Ihre Vernehmlassung wollen Sie bitte bis 

11. September 2026 

elektronisch (bitte nebst PDF-Version auch eine Word-Version) an milena.giovannelli@ddi.so.ch 
oder in Papierform beim Departement des Innern, Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 
4509 Solothurn, einreichen. 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

Freundliche Grüsse 

Susanne Schaffner 
Frau Landammann 


